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Öffentliche Bekanntmachung

des Ergebnisses der Neuwahl zum Oberbürgermeister am 
22. Juni 2008 in der Stadt Borna

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
22.06.2008 das Wahlergebnis ermittelt.

I. Ergebnis der Wahl
1. Zahl der Wahlberechtigten:����������������������������������������������������������������������������������������18.258
2. Zahl der Wähler:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.533
3. Zahl der ungültigen Stimmen:�����������������������������������������������������������������������������������������414
4. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen:����������������������������������7.119
5. Zahl der für die einzelnen Bewerber und anderen Personen abgegebenen  
gültigen Stimmen in festgestellter Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl

Wahlvorschlag	 Familienname, 	 Beruf/.............Anschrift� Stimmen
	 Vorname	 Stand.............Hauptwohnung	
Bürger für Borna	 Schröter, Bernd	 Oberbürger-.... Altenburger Str. 9,
BfB		  meister........... 04552 Borna� 2.784
Die Linke.	 Luedtke, Simone	 Betriebs-......... Robert-Koch-Str. 37
		  wirtin............... 04552 Borna� 4.335

Gewählt wurde Frau Simone Luedtke.

II. Gegen die Wahl kann gemäß § 25 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes 
Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, 
jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfal-
len sind, innerhalb einer Woche nach der am 23.06.2008 erfolgten öffentli-
chen Bekanntmachung in den amtlichen Schaukästen der Stadtverwaltung 
Borna schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe des Grundes bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt Leipziger Land, Stauffenbergstraße 4, 
04552 Borna erhoben werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der 
nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm 
entsprechend § 25 Abs. 1 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes mindestens 
100 Wahlberechtigte beitreten.
Borna, 23. Juni 2008
Höhn
Vorsitzender Gemeindewahlausschuss

Sächsisches Meldegesetz

Mitteilung nach dem Sächsischen Meldegesetz zum Widerspruchs-
recht bzgl. der Übermittlung von Daten

§ 33 Gruppenauskunft vor Wahlen; Veröffentlichung von Daten; Wider-
spruchsrecht
(1) 1 Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen zu parlamentarischen 
und kommunalen Vertretungskörperschaften in den sechs der Wahl voran-
gehenden Monaten Gruppenauskunft aus dem Melderegister über die in 
§ 32 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtig-
ten erteilen, für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen 
bestimmend ist. 2 Der Tag der Geburt darf dabei nicht mitgeteilt werden. 
3 § 32 Abs. 6 und § 32 a Abs. 4 sind anzuwenden. 4 Der Empfänger hat die 
Daten spätestens einen Monat nach der Wahl zu löschen. 5 Bei Wahlen und 
Abstimmungen, an denen auch ausländische Unionsbürger teilnehmen 
können, darf die Meldebehörde die in § 32 Abs. 1 bezeichneten Daten sowie 
die Angaben über die Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürger nutzen, 
um ihnen Informationen von Parteien und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen zuzusenden.
(2) 1 Die Meldebehörde darf Namen, Doktorgrad, Anschriften, Tag und Art 
des Jubiläums von Alters- und Ehejubilaren veröffentlichen und an Presse, 
Rundfunk oder andere Medien zum Zwecke der Veröffentlichung über-
mitteln. 2 Altersjubilare sind Einwohner, die den 70. oder einen späteren 
Geburtstag begehen; Ehejubilare sind Einwohner, die die goldene Hochzeit 
oder ein späteres Ehejubiläum begehen. 3 § 32 Abs. 6 und § 32 a Abs. 4 sind 
anzuwenden. 
(3) 1 Die Meldebehörde darf Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und 
Anschriften der volljährigen Einwohner in alphabetischer Reihenfolge der 
Familiennamen in Adressbüchern und ähnlichen Nachschlagewerken veröf-
fentlichen und an andere zum Zwecke der Herausgabe solcher Werke über-
mitteln. 2 § 32 Abs. 6 und § 32 a Abs. 4 sind anzuwenden. 
(4) 1 Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit der Betroffene für eine Justiz-
vollzugsanstalt, für ein Krankenhaus, Pflegeheim oder eine ähnliche Einrich-
tung im Sinne von § 20 Abs. 1 gemeldet ist, eine Auskunftssperre besteht 
oder der Betroffene der Auskunftserteilung, der Veröffentlichung oder der 
Übermittlung seiner Daten widerspricht. 2 Auf das Widerspruchsrecht hat die 
Meldebehörde hinzuweisen 

1. in den Fällen der Absätze 1 bis 3 bei der Anmeldung und zusätzlich 
2. in den Fällen des Absatzes 1 spätestens acht Monate vor der Wahl 
durch öffentliche Bekanntmachung, 

3. in den Fällen des Absatzes 2 mindestens einmal jährlich durch öffentli-
che Bekanntmachung, 
4. in den Fällen des Absatzes 3 spätestens zwei Monate vor der Veröffent-
lichung oder Übermittlung durch öffentliche Bekanntmachung; dabei kann 
für die Ausübung des Widerspruchsrechts eine Frist bestimmt werden, die 
nicht weniger als einen Monat betragen darf. 

3 Ist die öffentliche Bekanntmachung nach Satz 2 Nr. 2 nicht spätestens acht 
Monate vor der Wahl erfolgt, dürfen Auskünfte nach Absatz 1 frühestens zwei 
Monate nach der öffentlichen Bekanntmachung erteilt werden.

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

a)	Auftraggeber:	 Stadt Borna
		  Markt 1, 04552 Borna, 
		  vertreten durch das Bauamt Borna
		  An der Wyhra 1, 04552 Borna
		  Tel. 03433 873(0)-254, Fax. 03433 873299
b)	Vergabeverfahren:	 Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A	
c)	Bauvorhaben:	 Deckenerneuerung
d)	Ausführungsort:	 Angerstraße, 04552 Borna
	 sonstige Angaben zum Ort	 Die Straße befindet sich in einem Wohnge-
	 der Ausführung:	 biet. In der Straße befinden sich noch  
		  andere Bauvorhaben.
e)	Art und Umfang der
	 Leistungen:	 - ca. 2.360 m² Aufbruch bit. Straßen-
		    befestigung
		  - ca. 1.560 m² Aufbruch Gehwegbefestigung
		  - ca.    605 m² Aushub
		  - ca. 2.775 m² Asphaltoberbau, BKl. IV
		  - ca. 1.635 m² Betonverbundpflaster
		  - ca.    635 m  Granitbord A 1 d. AG
		  - ca.      30 m  Granitbord A 2
		  - ca.    380 m  Tiefbord Beton
		  - ca.  36 Stck. Straßenablauf 500/500 mit 
		    Anschlusskanal
		  - ca.    190 m  Anschlussleitung Straßenent-
		    wässerung DN 160 PP
		  - ca.    730 m  Bordrinne Kleinpflaster Granit 
		    5 Reihen
		  - ca.    115 m  Fahrbahnmarkierung
		  Zuschlagskriterien: Es ist in einem modifizier- 
		  ten Schichtsystem zu arbeiten. Montag - Frei- 
		  tag mindestens bis 18:00 Uhr und Samstag  
		  bis 13.00 Uhr 
f)	 Aufteilung in Lose:	 nein
	 Vergabe der Lose an 
	 verschiedene Bieter:	 nein
b)	Entscheidung über
	 Planungsleistungen:	 nein
h)	Ausführungsfrist:	 05.08.2008 - 31.10.2008
i)	 Anforderung der
	 Verdingungsunterlagen:	 Ingenieurbüro UKAM GmbH, 
		  Bahnhofstr. 451, 04552 Borna, 
 		  Tel. 03433 20950, Fax 03433 209510
		  bis 07.07.2008, 12:00 Uhr
j)	 Kosten für 
	 Verdingungsunterlagen:	 45,00 EUR per Verrechnungsscheck
		  Die Kosten werden nicht erstattet.
 		  Der Kostenbetrag ist incl. Diskette. Bei Ver- 
		  sand kommt eine Gebühr von 5,00 EUR  
		  hinzu.
k)	Ende der Angebotsfrist:	 07.07.2008, 13:00 Uhr
l)	 Angebote sind zu richten an:	Stadtverwaltung Borna, Bauamt, 
		  An der Wyhra 1, 04552 Borna
m) Angebotssprache:	 deutsch
n)	Bei Angebotseröffnung
	 dürfen anwesend sein:	 Bieter und/oder deren Bevollmächtigte
o)	Angebotseröffnung:	 Stadtverwaltung Borna, Bauamt, 
		  An der Wyhra 1, 04552 Borna, Zimmer 100	
		  07.07.2008, 13:00 Uhr
p)	Sicherheiten:	 5 v. H. der Bruttoauftragssumme als Vertrags- 
		  erfüllungsbürgschaft
		  3 v. H. der Bruttoabrechnungssumme als  
		  Gewährleistungsbürgschaft
 		  einschl. aller Nachträge
q)	Zahlungsbedingungen:	 gem. VOB/B § 16 und den Besonderen  
		  zusätzlichen Vertragsbedingungen, Vertrags- 
		  strafe je Werktag 0,2 v. H. der Auftragssumme  
		  max. 5 v. H. der Abrechnungssumme
r)	 Rechtsform von Bieter-
	 gemeinschaften:	 gesamtschuldnerisch haftend mit bevoll- 
		  mächtigtem Vertreter
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Alle Amtlichen Teile 
seit 2003 finden Sie auf

www.bornaerstadtjournal.de

s)	Eignung und Fachkunde:	 allgemein: gemäß VOB/A § 8, Abs. 3
		  - Bescheinigung über die Mitgliedschaft bei 	
		    der zuständigen Industrie- und Handelskam- 
		    mer oder Handwerkskammer und der
		    Berufsgenossenschaft
		  - Eintragung der Handwerkerrolle
		  - Abschluss einer Haftpflichtversicherung mit 
		    Deckungssummen
		  - gültige Freistellungsbescheinigung zum Vor- 
		    steuerabzug bei Bauleistungen gem.
		    § 48 Abs. 1, Satz 1 des Einkommenssteuer-
		    gesetzes
		  - Nachweis der Erbringung von mind. 50 % 
		    der Leistung durch Bieter selbst
		  - Bescheinigung des Finanzamtes über die 
		    Zahlung von Steuern und Abgaben 
  		    (nicht älter als 3 Monate)
		  - Auszug aus dem Gewerbezentralregister
		  - RAL Güteschutz Kanalbau AK2
		  Alle Nachweise sind mit Angebotsabgabe 	
		  vorzulegen.
t)	 Zuschlags- und Bindefrist:	 30.08.2008
u)	Nebenangebote und	
	 Änderungsvorschläge:	 nicht zulässig
v)	VOB-/VOL-Stelle:	 Landratsamt Leipziger Land, 
		  Amt für Kommunalaufsicht
w)	Auskünfte erteilt:	 siehe Pkt. i)

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

a)	Auftraggeber:	 Stadt Borna
		  Markt 1, 04552 Borna, 
		  vertreten durch das Bauamt Borna
		  An der Wyhra 1, 04552 Borna
		  Tel. 03433 873 (0) 254, Fax 03433 873299
b)	Vergabeverfahren:	 Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
c)	Bauvorhaben:	 Errichtung einer Straßenbeleuchtungsanlage,  
		  Lieferung und Montage
d)	Ausführungsort:	 Angerstraße, 04552 Borna
e)	Art und Umfang der
	 Leistungen:	 10 Stck. Mastansatzleuchten, Verkehrs-
		  leuchten, Bestückung
		  1 x HST 100 W, LR, Stahl-Peitschenmaste, 	
		  Masthöhe 7,5 m, 
		  liefern, aufstellen u. betriebsfertig anschließen
		  460 m NYY-J 5 x 10 mm² in vorhandenen 	
		  Kabelgraben verlegen
 		  10 Stck. Mast- und Wandleuchten demontie-
		  ren und entsorgen
f)	 Aufteilung in Lose:	 nein
	 Vergabe der Lose an 
	 verschiedene Bieter:	 nein
b)	Entscheidung über
	 Planungsleistungen:	 nein
h)	Ausführungsfrist:	 05.08.2008 - 31.10.2008
i)	 Anforderung der
	 Verdingungsunterlagen:	 ab 19.06.2008 bis 07.07.2008, 13:00 Uhr 
 		  bei NORIS Energie-Consult, Hauptstr. 101, 
		  04416 Markkleeberg, Tel. 0341 35019870, 	
		  0341 35019871
j)	 Kosten für 
	 Verdingungsunterlagen:	 10,00 EUR per Verrechnungsscheck
		  Die Kosten werden nicht erstattet.
k)	Ende der Angebotsfrist:	 07.07.2008, 14:30 Uhr
l)	 Angebote sind zu richten an:	Stadtverwaltung Borna, Bauamt, 
		  An der Wyhra 1, 04552 Borna
m) Angebotssprache:	 deutsch
n)	Bei Angebotseröffnung
	 dürfen anwesend sein:	 Bieter und/oder deren Bevollmächtigte
o)	Angebotseröffnung:	 Stadtverwaltung Borna, Bauamt, 
		  An der Wyhra 1, 04552 Borna, Zimmer 100, 	
		  07.07.2008, 14:30 Uhr
p)	Sicherheiten:	 5 v. H. der Bruttoauftragssumme als Vertrags- 
		  erfüllungsbürgschaft
		  3 v. H. der Bruttoabrechnungssumme als  
		  Gewährleistungsbürgschaft
 		  einschl. aller Nachträge
q)	Zahlungsbedingungen:	 gemäß VOB/B
r)	 Rechtsform von Bieter-	 gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmäch- 
	 gemeinschaften:	 tigtem Vertreter
s) Eignung und Fachkunde:	 Nachweise gem. § 8 VOB/A Nr. 3 (1) a - g 	
		  sowie Angaben zur Anbieterkartei sind vorzu- 
		  legen.

t)	 Zuschlags- und Bindefrist:	 24.08.2008
u)	Nebenangebote und
	 Änderungsvorschläge:	 zulässig
v)	VOB-/VOL-Stelle:	 Landratsamt Leipziger Land, 
		  Amt für Kommunalaufsicht
w) Auskünfte erteilt:	 siehe Pkt. i)

Lärmkartierung

Veröffentlichung der Lärmkartierung für die Stadt Borna
Mit der Richtlinie 2002/49 EG des europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs-
lärm (Umgebungslärmrichtlinie) verfolgt die EU einen konsequenten Lärm-
schutz. Ziel ist es, Belästigungen sowie schädliche Auswirkungen durch 
Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern.
In Sachsen waren nach der Umgebungslärmrichtlinie mehr als 100 Städte 
und Gemeinden in der Pflicht, Lärmkarten zu erstellen, um die gegenwär-
tige Lärmbelastung vor allem durch Verkehrslärm zu ermitteln. Neben dem 
Verkehrslärm an Hauptverkehrsstraßen (mehr als 6 Mio. Fahrzeuge/Jahr) 
bestand die Pflicht zur Überprüfung von Ballungsräumen (mehr als 250.000 
Einwohner), Haupteisenbahnstrecken (mehr als 60.000 Züge/Jahr) sowie 
von Großflughäfen. Darüber hinaus schreibt der Gesetzgeber vor, dass die 
Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Lärmkartierung zu informieren ist.

Für die Stadt Borna war die Betrachtung des Verkehrslärmes an der B 95 
von der Gemarkungsgrenze Espenhain bis zum Knoten-Nord (Krankenhaus) 
sowie an der B 93 vom Knoten-Nord bis zur Ampelkreuzung Sachsenallee/
Lobstädter Straße auf Grund der Verkehrsdichte vorzunehmen. Die Veröf-
fentlichung der Lärmkartierung für Borna und alle betroffenen Kommunen 
Sachsens erfolgt durch das sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie 
unter folgendem Link:
http://www.umwelt.sachsen.de/de/wu/umwelt/lfug/lfug-internet/inter-
aktive_karten_10954.html 

Darüber hinaus können die Lärmkarten im Ordnungsamt der Stadt Borna, 
An der Wyhra 1 zu den Öffnungszeiten eingesehen werden. Eine vorherige 
telefonische Vereinbarung (Herr Höhn unter 03433/873-224) zur Vermei-
dung von Wartezeiten ist empfehlenswert. 

Im Folgenden soll anhand einiger aussagekräftiger Daten eine kurze Ein-
schätzung des Verkehrslärmes an den untersuchten Hauptverkehrsstraßen 
B 93/B 95 vorgenommen werden. So sind innerhalb eines 24 Stunden-Tages  
407 Menschen von einem Lärmpegel von mehr als 65 dB betroffen. In der 
Nacht (22:00 - 6:00 Uhr) sind 497 Menschen einem Lärmpegel ausgesetzt, 
der 55 dB übersteigt. Auf Grund bereits erfolgter Lärmschutzmaßnahmen 
(Einbau von Lärmschutzfenstern) im Kartierungsgebiet kann davon ausge-
gangen werden, dass die tatsächlichen Betroffenheitszahlen erheblich unter 
den berechneten Pegelwerten liegen.  

Stadtverwaltung Borna

Vermietung

Die Große Kreisstadt Borna schreibt zur Wiedervermietung aus:
	 „Gaststätte im Goldenen Stern“ (ehemaliger Pub/Musikkneipe) 
	 Kirchstr. 1a, 04552 Borna
Die Gaststätte verfügt über 2 sehr schöne Gasträume, z. T. mit historischem 
Gewölbe und Säulen. Sie wird provisions- und brauereifrei vermietet. Das 
Inventar kann erworben werden.
Gesamtfläche: 217 m², davon Gasträume mit 148 m² zuzügl. Freifläche; 
Mietbeginn: sofort
Nähere Angaben unter www.borna.de / Aktuelles oder unter Tel. 03433 
873235 und im Verwaltungsgebäude An der Wyhra 1, Zi. 204, Frau Ludwig

Bewerbungen geben Sie bitte bis zum 15.07.2008 an
Stadt Borna, Wirtschaftsamt, Markt 1, 04552 Borna

Wohnraumvermietungen im OT Zedtlitz
Die Stadtverwaltung Borna bietet 1 sanierte Wohnung im OT Zedtlitz, Dorf-
straße 28 A, zur Vermietung an:
	 Zwei-Raum-Wohnung (51,83 m²)
Bei Interesse und Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Kretzschmar, 
Mitarbeiterin Wirtschafts- und Planungsamt, Verwaltungsgebäude An der 
Wyhra 1, 04552 Borna, Tel.: 03433 873237.
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 Geburtstagsinformation

Der Oberbürgermeister der Stadt Borna, Herr Schröter, gratuliert nachfolgend 
genannten Seniorinnen und Senioren recht herzlich zu ihrem Geburtstag und 
wünscht ihnen für das kommende Lebensjahr alles erdenklich Gute.
Woche vom 23. - 29.06.2008
In Borna
Montag, den 23.06.2008
Herrn Rudolf Ludwig zum 79., Frau Helga Reißig zum 79., Frau Erna 
Petrasch zum 76., Frau Ursula Stumpe zum 72., Frau Marianne Taubert zum 
72., Herrn Rudolf Eidner zum 71., Herrn Horst Heinze zum 70., Herrn Harald 
Wimmer zum 70.
Dienstag, den 24.06.2008
Frau Anny Sundorf zum 95., Frau Lisbeth Schmidt zum 90., Herrn Kurt 
Fischer zum 88., Frau Margarethe Geißler zum 86., Frau Ilse Perlwitz zum 
76., Frau Reina Staacke zum 76., Herrn Günter Illing zum 73., Herrn Konrad 
Pahlig zum 73., Herrn Roland Griesbach zum 72.
Mittwoch, den 25.06.2008
Herrn Helmut Dietze zum 89., Frau Isolde Ullrich zum 74., Herrn Dieter Frie-
bel zum 73., Herrn Edgar Kageler zum 73.
Donnerstag, den 26.06.2008
Frau Ruth Reichelt zum 79., Frau Margarita Krause zum 78., Frau Christa Ple-
chinger zum 73., Herrn Konrad Rösel zum 70., Herrn Günther Große zum 70.
Freitag, den 27.06.2008
Frau Erika Scharrmann zum 79., Frau Veronika Straßer zum 78., Frau 
Christa Müller zum 71.
Samstag, den 28.06.2008
Frau Ilse Pahlig zum 90., Frau Marianne Lozar zum 87., Frau Annelies Fiebig 
zum 81., Herrn Manfred Mogg zum 79., Frau Renate Bahrdt zum 79., Frau 
Veronika Böttcher zum 78., Frau Brigitta Görlitz zum 76., Frau Gertraude 
Schneider zum 74., Frau Gertrud Wartmann zum 71.
Sonntag, den 29.06.2008
Herrn Karl Andrä zum 91., Frau Ilse Becker zum 88., Herrn Rudolf Weiske 
zum 77., Frau Edeltraud Moog zum 77., Herrn Horst Arnold zum 76., Frau 
Tea Voigt zum 76., Herrn Horst Kropp zum 75., Frau Magda Meuche zum 
74., Frau Rosemarie Lauterbach zum 74.
In Eula
Donnerstag, den 26.06.2008	 Frau Waltraud Kasperski zum 72.
Samstag, den 28.06.2008	 Frau Helga Wezel zum 76.
In Zedtlitz
Mittwoch, den 25.06.2008	 Herrn Gert Bornschier zum 76., 
		  Frau Ilse Richter zum 75.
Donnerstag, den 26.06.2008	 Herrn Joachim Otto zum 73.
Samstag, den 28.06.2008	 Frau Ingeburg Korb zum 83., 
		  Frau Ilse Kühnel zum 82.
In Neukirchen
Dienstag, den 24.06.2008	 Herrn Manfred Schellbach zum 73.
In Thräna
Donnerstag, den 26.06.2008	 Frau Rosemarie Spörl zum 70.
Freitag, den 27.06.2008	 Herrn Harry Sturm zum 81.
Samstag, den 28.06.2008	 Frau Lieselotte Müller zum 76.
Woche vom 30. - 06.07.2008
In Borna
Montag, den 30.06.2008
Frau Martha Peter zum 88., Frau Ingeborg Bäumker zum 82., Herrn Ernst 
Brauße zum 79., Frau Hilde Kröber zum 78., Frau Martha Keppler zum 76., 
Frau Ingeborg Augustin zum 75., Frau Irmgard Hanisch zum 71.
Dienstag, den 01.07.2008
Herrn Helmut Kopka zum 80., Frau Gerta Kopietz zum 79., Frau Elfriede 
Willeke zum 78., Frau Margit Judith zum 74., Herrn Dr. Manfred Seela zum 
73., Frau Inge Miers zum 71., Herrn Max Waldenburger zum 70.
Mittwoch, den 02.07.2008
Frau Ursula Stötzner zum 81., Frau Anita Schneider zum 76., Herrn Klaus 
Schultze zum 73.

Donnerstag, den 03.07.2008
Frau Irmgard Möbius zum 85., Herrn Gerhard Miehe zum 80., Frau Christa 
Stöckigt zum 80., Herrn Horst Kusche zum 78., Frau Margot Lindner zum 
75., Grau Gisela Müller zum 73., Herrn Wolfgang Klingler zum 72., Frau Irma 
Kammer zum 72., Frau Irmgard Gottwald zum 72.
Freitag, den 04.07.2008
Herrn Walter Hinke zum 88., Frau Irma Bergner zum 88., Herrn Erich Simon 
zum 87., Frau Ruth Schwenke zum 83., Frau Elfriede Rudert zum 78.
Samstag, den 05.07.2008
Frau Irmgard Kozik zum 89., Frau Helga Störr zum 83., Herrn Wolfgang 
Haunstein zum 78., Frau Christa Kretzschmar zum 73., Frau Regina Gnerlich 
zum 73., Frau Gudrun Küchler zum 72., Frau Hildegard Friedrich zum 70.
Sonntag, den 06.07.2008
Frau Frieda Hornung zum 88., Frau Hildegard Häfner zum 85., Frau Ilse 
Franz zum 83., Frau Margot Hübner zum 76., Frau Marita Polenz zum 76., 
Herrn Günter Sawitzki zum 74.
In Neukirchen
Montag, den 30.06.2008	 Herrn Alfons Geppert zum 70.
Dienstag, den 01.07.2008	 Frau Dora Grüner zum 76.
Mittwoch, den 02.07.2008	 Frau Erika Scheibe zum 74.
In Thräna
Montag, den 30.06.2008	 Herrn Günter Albroscheit zum 74.
Samstag, den 05.07.2008	 Frau Margrid Schulze zum 73.
In Zedtlitz
Mittwoch, den 02.07.2008	 Frau Ilse Lindner zum 90.
Samstag, den 05.07.2008	 Frau Inge Poszwa zum 72.
In Eula
Mittwoch, den 02.07.2008	 Frau Viola Stek zum 83.

Fundsachen, welche in den Buslinien des Regionalverkehrs Leipzig 
GmbH im Zeitraum 15. Januar bis 03. Juni 2008 liegen geblieben sind:
Handy MOTOROLA (Farbe: silber), Handy NOKIA (Farbe: blau/orange), 
Taschenrechner JEPPES EN TECH STAR, Buch Praxis Sprache 5, Brille 
(Rahmen: rot/blau/goldfarben), Armbanduhr SCOUT (Farbe: rosa/gelb/weiß), 
Armbanduhr (Farbe: schwarz/rotbraun), Federtasche (Farbe: braun), fünf 
Schlüssel an rotem Schlüsselband, zwei Schlüssel am Ring, acht Schlüs-
sel am Ring (kurzes Schlüsselband VfB), schwarze Schlüsseltasche mit vier 
Schlüsseln, ein einzelner Schlüssel am Ring, schwarze Schlüsseltasche mit 
zwei Schlüsseln, LIDL Beutel mit Zeichenmaterial, Rucksack JUST SPORTS 
(adidas, Farbe: blau), Rucksack (Farbe: schwarz mit Sportkleidung), Ruck-
sack BESTWAY (Farbe: graublau ohne Inhalt), Rucksack TOP LINE (Farbe: 
schwarz/orange), Rucksack (Farbe: hellblau/weiß geblümt mit Sportsachen), 
Sporttasche 4You (Farbe: grün/gelb/schwarz mit Sportsachen), Sporttasche 
HERLITZ (Farbe: schwarz mit gelben Muster, Sportsachen), Sporttasche 
(Farbe: rosa geblümt), Sporttasche (Farbe: blau/weiß mit Dinos, Sportklei-
dung), Umhängetasche (Farbe: grün/schwarz, Sportkleidung), Sporttasche 
(Farbe: schwarz/blau/grau mit Dinos, Sportkleidung), Sporttasche (Farbe: 
grün/blau/gelb mit Sportkleidung), Sportbeutel mit gelber Kordel (Farbe: 
blau/gelb/rot mit Hundemotiven, Sportsachen), Sportbeutel (Farbe: blau 
mit Sportkleidung), Sportbeutel (Farbe: blau/schwarz mit Sportkleidung), 
Umhängetasche dug (Farbe: blau, Rollerblade), Sporttasche DANIEL RAY 
(Farbe: blau/grau mit Sportkleidung), Sporttasche Formel 1 mit Sportsa-
chen, Stoffbeutel NATUR mit Sportkleidung, Beutel LEITZ mit Sportkleidung, 
Ladestecker weiß, Handytasche (Farbe: grün), Strickjacke (Farbe: blau), 
Kapuzenjacke (Farbe: grau), Kapuzenshirt (Farbe: schwarz), Jacke (Farbe: 
schwarz, Gr. 176), Jacke (Farbe: schwarz/rot/weiß, Gr. 134), Anorak (Farbe: 
grün/schwarz, Gr. 128), Windjacke (Farbe: schwarz, Innenfutter grau), Pull-
over (Farbe: schwarz, Gr. 34), Jacke Fleece (Farbe: hellblau, Gr. 140), Pull-
over (adidas, Farbe: gelb), Kapuzenjacke (Farbe: lila Velours, Gr. 34/36), 
Kapuzenjacke (Farbe: graublau), 20 Stück Brieftaschen, 13 Paar Hand-
schuhe, 3 Stück Regenschirme, 4 Stück Schals, 32 Stück Mützen
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Auszahlung Reinertrag der Jagdgenossenschaft Borna für 
das Jagdjahr 2007/2008

Für das Jagdjahr 2007/2008 liegt das Rechnungsergebnis vor. Der 
Reinertrag pro ha jagdbare Fläche beträgt 0,52 €.
Anträge auf Auszahlung des Reinertrages sind bei der Stadtverwaltung 
Borna, Bauamt, zu stellen. Vom Antragsteller ist ein aktueller Grundbuchaus-
zug, der die Mitgliedschaft zur Jagdgenossenschaft legitimiert, vorzulegen.
Der Anspruch auf Auszahlung des Reinertrages erlischt einen Monat nach 
Bekanntgabe im Amtsblatt der Stadt Borna.
Der Beschluss auf Auszahlung des Reinertrages wurde in der Jagdgenos-
senschaftsversammlung vom 13.03.2008 auf Grundlage des § 10 Abs. 3 
Satz 2 BJagdG gefasst.

Vorstand der Jagdgenossenschaft Borna

abgegebene Fundsachen im Monat Mai 2008
17 Schlüssel an zwei Ringen, Flaschenöffner (einer m. blauer, einer m. roter 
Kappe, einer braun für Steckschloss); 3 Schlüssel am Ring; 4 Schlüssel am 
roten Schlüsselband mit Aufschrift Rettungsgeräte www.lucas.de; 2 Schlüs-
sel am Ring; eine Gehhilfe (Farbe: grau metallic); 1 Autoschlüssel FORD 
mit Anhänger grünes Plüschtier; ein Sprechfunkgerät „BINATONE“ (Farbe: 
silber); eine schwarze Schlüsseltasche mit einem Schlüssel; 1 Handy SAM-
SUNG (Farbe: silber/blau); Zahnersatz; 1 Hörgerät; eine schwarze Schlüs-
seltasche mit einem Schlüssel; 1 Autoschlüssel VW; eine Autoschlüsselkarte 
Renault ESPACE; 1 Schlüssel am blauen Schlüsselband; 5 Schlüssel mit 
grünem Schlüsselanhänger mit Aufschrift 144; kleine goldfarbene Kette; eine 
silberfarbene Damenarmbanduhr; 1 Schlüssel am Ring; eine Brille mit silber-
farbenem Rahmen; 1 Handy Sony Ericsson (Farbe: lindgrün/silber, Handyta-
sche, kleine Geldbörse); 1 Kinder-Montainbike „Mountainstar“ (Farbe: blau, 
schwarzes Steckschutzblech hinter, BAR-ENDS)

Fundbüro


